
2.9 Was Sie schon immer mal genau wissen wollten! 

2.9.1 HIWIS Urlaub 
 
Eine Frage, die immer wieder zu Verwirrung führt: „Haben Hilfskräfte Anspruch auf Erho-
lungsurlaub?“ Die Frage ist mit einem klaren „Ja“ leicht beantwortet. 
 
Hilfskräfte haben nach den gesetzlichen Vorschriften - soll heißen nach dem Bundesur-
laubsgesetz (BUrlG) - Anspruch auf Erholungsurlaub. 
Da an der Technischen Universität Dortmund regelmäßig die fünf Tage Woche gilt (ja Sie 
lesen richtig!), haben die Hilfskräfte bei Vollbeschäftigung28 Anspruch auf bezahlten Er-
holungsurlaub im Umfang von 20 Arbeitstagen im Jahr. 
Was nützt uns eine Aussage über Werktage(?) - vereinbaren wir doch mit Hilfskräften 
eine wöchentliche Arbeitszeit und die auch noch in Stunden! 
 
Die im Folgenden abgebildete Tabelle beinhaltet nachstehende Rechnung: 
 
HIWI Wochenstunden 4,348 (jährliche MonatsDurchschnittsWochenzahl) 20 Anspruchstage (BUrlG)

19 Stunden (HIWI Vollbeschäftigung) 4,348
19 Stunden (HIWIVollbeschäftigung)

5 Tagewoche

× ×
×

×

 
HIWI WoStd. HIWI Monatsstd. x (BUrlG) Monatsstd. HIWI Tagesstd. HIWI HIWI Jahresurlaub in Stunden

1 4,348 86,96 1,047710843 3,981301205 4
2 8,696 173,92 2,095421687 7,96260241 8
3 13,044 260,88 3,14313253 11,94390361 12
4 17,392 347,84 4,190843373 15,92520482 16
5 21,74 434,8 5,238554217 19,90650602 20
6 26,088 521,76 6,28626506 23,88780723 24
7 30,436 608,72 7,333975904 27,86910843 28
8 34,784 695,68 8,381686747 31,85040964 32
9 39,132 782,64 9,42939759 35,83171084 36
10 43,48 869,6 10,47710843 39,81301205 40
11 47,828 956,56 11,52481928 43,79431325 44
12 52,176 1043,52 12,57253012 47,77561446 48
13 56,524 1130,48 13,62024096 51,75691566 52
14 60,872 1217,44 14,66795181 55,73821687 56
15 65,22 1304,4 15,71566265 59,71951807 60
16 69,568 1391,36 16,76337349 63,70081928 64
17 73,916 1478,32 17,81108434 67,68212048 68
18 78,264 1565,28 18,85879518 71,66342169 72
19 82,612 1652,24 19,90650602 75,64472289 76

 
Obwohl, wie schon erwähnt, die jahresweise Beschäftigung von Hilfskräften die erstre-
benswerteste ist, liegen oft nur geringere Vertragszeiträume oder aber unterschiedliche 
Beschäftigungsumfänge vor. Wollen Sie nun wissen, welchen „Urlaubsstundenanspruch“ 
die Hilfskraft für X Monate hat, müssen Sie den oben errechneten Wert (aus der rechten 
Spalte!) noch einmal wie folgt auf anteilige Monatszwölftel reduzieren: 
 

                                            
28 Das sind 19 Wochenstunden - mehr ist nach den Richtlinien nicht möglich. 

Version 15. September 2008 22

Berger
Rechteck

Berger
Rechteck

Berger
Rechteck

Berger
Textfeld
17

Berger
Textfeld
17

Berger
Rechteck



JahresUrlaubsstunden (rechteSpalte)
12 Monate

Anzahl vertraglicher Arbeitsmonate×  

 
Beispiel: 

 
Beschäftigung mit 12 Wochenstunden von Januar bis Mai, Weiterbeschäftigung von 
Juni bis August mit 8 Wochenstunden. 
 
5 Monate à 12 Wochenstunden 

= × =
48 Jahrsurlaubsstunden

12 Monate
5 Beschäftigungsmonate 20 Urlaubsstunden 

3 Monate à 8 Wochenstunden 

= × =
32 Jahrsurlaubsstunden

12 Monate
3 Beschäftigungsmonate 8 Urlaubsstunden 

 
Der Anspruch besteht im Umfang von 28 Urlaubsstunden. 
Achtung: Behalten Sie bitte immer die Stunden im Auge und lassen sich nicht vom 
Begriff Urlaubstage verunsichern, da eine Hilfskraft regelmäßig nur stundenweise 
arbeitet!29

 

2.9.2 Urlaubsanspruch schwerbehinderter Hilfskräfte 
 
Nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) haben Menschen, die schwerbe-
hindert sind, Anspruch auf 5 zusätzliche Tage Urlaub pro Kalenderjahr. Wenn je-
mand mehr oder weniger Tage in der Woche arbeitet, erhöht oder vermindert sich 
der Anspruch entsprechend. Das heißt, dass eine schwerbehinderte Hilfskraft ei-
nen Zusatzanspruch in Höhe der Wochenstundenzahl des Dienstvertrages besitzt. 
Eine anspruchsbegründende Schwerbehinderung ist ab 50% gegeben. Bitte las-
sen Sie sich dies immer durch eine Kopie des Schwerbehindertenausweises 
nachweisen! Bitte senden Sie auch uns eine Kopie des Ausweises für die Perso-
nalakte. 
 

2.9.3 Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis 
 
Eine weitere Hürde, die der angehende HIWI überwinden muss, ist die Erlaubnis, sich im 
Land aufhalten zu dürfen. 
Grundsätzlich muss jeder, der nicht die deutsche oder eine Staatsbürgerschaft eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU)30 besitzt, vor seiner Einreise in die Bundes-
republik eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen31.  
 
Als Hilfskraft darf nur beschäftigt werden, wer eine Aufenthaltsgenehmigung vorweisen 
kann32. Die Beschäftigungsdauer darf nicht länger sein als die Aufenthaltsgenehmigung. 
Die Verwaltung muss sich daher vorbehalten, Anträge entsprechend zu kürzen. 
                                            
29 Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch mal unter Punkt 2.9.4 nach. 
30 EU-Staaten sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbri-
tannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern 
31 bei der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland des Heimatlandes 
32 Jeder, der dies nicht kann, läuft im übrigen Gefahr, bei einer allgemeinen Kontrolle seiner Person durch 
Mitarbeiter der Ausländerbehörde oder der Polizei in Gewahrsam genommen zu werden. 
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